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§ 70 GSVG Verfall von
Leistungsansprüchen infolge

Zeitablaufes
 GSVG - Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

1. (1)Der Anspruch auf Leistungen aus der Krankenversicherung, mit Ausnahme eines Anspruches auf Kostenersatz

oder auf einen Kostenzuschuß, ist vom Anspruchsberechtigten bei sonstigem Verlust binnen zwei Jahren nach

seinem Entstehen, bei nachträglicher Feststellung der Versicherungspflicht oder Versicherungsberechtigung

binnen zwei Jahren nach Rechtskraft dieser Feststellung geltend zu machen.

2. (2)Der Anspruch auf Kostenersatz oder auf einen Kostenzuschuß ist vom Anspruchsberechtigten bei sonstigem

Verlust binnen 42 Monaten nach Inanspruchnahme der Leistung geltend zu machen. Bei nachträglicher

Feststellung der Versicherungspflicht oder Versicherungsberechtigung verfällt der Anspruch frühestens nach

Ablauf von zwei Jahren nach Rechtskraft dieser Feststellung.

3. (3)Der Anspruch auf bereits fällig gewordene Raten zuerkannter Pensionen verfällt nach Ablauf eines Jahres seit

der Fälligkeit. Diese Frist wird gehemmt, solange dem Anspruchsberechtigten die Inanspruchnahme der

Leistungen durch ein unabwendbares Hindernis nicht möglich ist.
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